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Schutzmassnahmen Kurzbeschrieb der vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen verantwortli-

che Per-

son(en)  

Umset-

zungs- 

kontrolle 

E3: Die Schulen gestalten 

den Sportunterricht so, 

dass die Hygieneregelun-

gen (siehe C) eingehalten 

werden können.  

 

Sport- und Schwimmunterricht kann grundsätzlich gemäss ordentlichem Stundenplan in 

der üblichen Klassenzusammensetzung stattfinden. 

Sport unterrichtende Lehrpersonen / Fachlehrpersonen Schwimmen führen tagesaktuelle 

Anwesenheitslisten, welche für das Contact Tracing einsehbar gemacht werden können. 

Garderoben können normal genutzt werden. 

 

Unterrichtsgestaltung Sportunterricht allgemein: 

- Hygieneregeln einhalten. Hände vor und nach Unterricht gründlich waschen, auf 

traditionelle Rituale wie Shakehands, Abklatschen oder Ähnliches verzichten 

- Mindestabstand von 1.5 m zwischen Erwachsenen einhalten. Kontakte zwischen 

Erwachsenen und SuS auf das Nötigste (z.B. Hilfestellung/Sicherung) beschränken 

- Sportarten mit ständigem Körperkontakt wie z.B. Raufspiele, Partnerakrobatik, etc. 

bis auf Weiteres meiden. 

- Sport und Bewegung, wenn möglich, bevorzugt im Freien durchführen. 

- Beim Verarzten kleiner Blessuren trägt die Lehrperson Schutzmaske und Hand-

schuhe 

 

Zusätzlich im Schwimmunterricht (durchgeführt durch das Sportamt der Stadt Zürich): 

- Schwimm-Material ins Wasser tauchen, bevor es weggeräumt wird. 

- In einer Notsituation trägt FLP Sw oder Kursleitung eine FFP2-Maske (werden in 

den Anlagen aufbewahrt). 

- Bei einem positiven Covid-19-Test ist die Co-Bereichsleitung Schwimmsport des 

Sportamts zu benachrichtigen. 
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Schutzmassnahmen Kurzbeschrieb der vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen verantwortli-

che Per-

son(en)  

Umset-

zungs- 
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Mögliche zusätzliche Massnahmen bei veränderten epidemiologischen Lage: 

Sportunterricht: 

 Verminderung der Durchmischung durch Unterteilung der Sportklasse in konstante, 

kleinere Gruppen (Kleinfelder, Postenunterricht) – Gruppen werden in Anwesen-

heitskontrolle eingetragen. 

 Handgeräte werden individuell verwendet und nicht oder nur innerhalb der kon-

stanten Gruppe weitergegeben 

 Hand- und Grossgeräte werden regelmässig gereinigt 

 Garderoben werden vermehrt gereinigt 

 Die Nutzung von Garderoben und Duschen wird eingeschränkt (Definition Maxi-

malbelegung, bis zu Schliessung) 

 

Schwimmunterricht: 

 Zusätzliche Desinfektion von Sitzbänken, Türfallen und Handläufen am Mittag und 

nach den Lektionen am Nachmittag 

 Vermeidung von Überschneidungen bei Garderobennutzung durch verschiedene 

Klassen. Unterbinden von Durchmischung von Kleidern in Garderoben 

 Nur SuS halten sich im Föhnbereich auf. 

 Verzicht auf Nutzung von Schwimm-Material 
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